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Neue BEG-EM im Gleichlauf mit der GEG-Novelle

Das Gesetz für Erneuerbares Heizen (Gebäudeenergiegesetz, GEG) leitet den 
Umstieg auf Erneuerbare Energien beim Einbau neuer Heizungen ein. 

Die neue BEG startet zeitgleich und unterstützt die Bürger*innen umfassend 
beim Umstieg auf erneuerbare Wärme. Niemand soll überfordert werden. 

Neu: Höhere Fördersätze gibt es einkommensabhängig (Einkommens-Bonus) 
sowie für den zügigen Austausch besonders ineffizienter, alter Heizungen 
(Klimageschwindigkeits-Bonus).
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Überblick BEG-EM: Das ist neu ab 2024

Ab 2024 gelten höhere Fördersätze von bis zu 70 % für den Heizungstausch. 
Weitere Effizienzmaßnahmen werden auch künftig mit bis zu 20 % gefördert. 
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Für alle Antragstellenden…

min. 30 % Förderung

* + 5 % Effizienz-Bonus für bestimmte Wärmepumpen   ** + 2.500 Euro Emissionsminderungszuschlag für bestimmte Biomasseheizungen

Bis zu 70% Förderung technologieneutral für EE-Wärmeerzeuger

… für selbstnutzende Eigentürmer*innen

max. 70 % Förderung

GrundförderungGrundförderung

Neue Heizungsförderung
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30 %
Grundförderung

30 % 
Einkommens-

Bonus

20 % 
Klima-

Geschwindigkeits-
Bonus



Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, Anlagentechnik, 
Heizungsoptimierung

… auch künftig bis zu 

20 %     

Förderung möglich

Förderung für Effizienz-Einzelmaßnahmen
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15 % Grundförderung
5 % 

iSFP-
Bonus*

* 5% iSFP-Bonus bei Vorliegen eines (im Rahmen einer geförderten Energieberatung erstellten) 
individuellen Sanierungsfahrplans



Höchstgrenze förderfähiger Ausgaben für Wärmeerzeuger

30 000 Euro für die erste Wohneinheit

jeweils 15 000 Euro für die zweite bis sechste Wohneinheit 

jeweils 8 000 Euro ab der siebten Wohneinheit

Grenzen für förderfähige Ausgaben 
Wohngebäude*

 Bis zu 90.000 Euro förderfähige Ausgaben bei Kombination von Heizungstausch 
mit weiteren Effizienz-Einzelmaßnahmen!
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Höchstgrenze förderfähiger Ausgaben für Effizienz-Einzelmaßnahmen

30 000 Euro pro Wohneinheit

erhöht sich auf 60 000 Euro pro Wohneinheit mit iSFP-Bonus

* vormals „förderfähige Kosten“



Grenzen für förderfähige Ausgaben 
Nichtwohngebäude*

* vormals „förderfähige Kosten“

Höchstgrenze förderfähiger Ausgaben für Wärmeerzeuger

Gebäude mit Nettogrundfläche (NGF) bis 150 m2: 30.000 €

Größere Gebäude mit NGF bis 400 m2: 200 €/m2

NGF zwischen 400 und 1.000 m2: zusätzlich 120 €/m2

NGF größer als 1.000 m2: zusätzlich 80 €/m2

Höchstgrenze förderfähiger Ausgaben für Effizienz-Einzelmaßnahmen

500 €/m2 NGF
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Neuer Ergänzungskredit

F
ö

rd
e
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n

g …ist 
beschieden…
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d

it für Heizungstausch und/oder 
Effizienz-Einzelmaßnahmen 
kann ein Ergänzungskredit 
von bis zu 120.000 Euro 
gewährt werden. 
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n
er KfW-Kredit wird 

bei 
Geschäftsbank 
beantragt, mit 
Vorlage von 
Förderbescheid/-
zusage.

Zinsverbilligt für private 
Selbstnutzende mit bis 
zu 90.000 Euro Haus-
haltsjahreseinkommen 
(bis zu 2,5 %-Punkte 
Zinsvergünstigung bei 
30 Jahren Laufzeit)
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Hinweise zum Verfahren

Übergangsregelung (seit Veröffentlichung der neuen Förderrichtlinie am 
29.12.2023): 

• Der Heizungstausch kann schon jetzt beauftragt und der Förderantrag zu den neuen Förderkonditionen 
– übergangsweise und befristet – nachgereicht werden. 

• Diese Übergangsregelung ist befristet und gilt nur für Heizungs-Vorhaben, die bis zum 31. August 2024 
begonnen werden. Der Antrag muss dann bis zum 30. November 2024 gestellt werden.

Mit Antragstellung muss ein unterzeichneter Lieferungs- und 
Leistungsvertrag (mit aufschiebender bzw. aufhebender Bedingung einer 
Förderzusage) hochgeladen werden*.
Für Fachunternehmen ist neue, einmalige Online-Registrierung erforderlich. 

* gilt noch nicht für die bis 31. August 2024 gültige Übergangsregelung für den Heizungstausch bei der KfW.
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Durchführung der neuen BEG-EM

• Investitionskostenzuschuss 
Heizungsförderung

• Neuer Ergänzungskredit

• Investitionskostenzuschuss 
Effizienz-Einzelmaßnahmen

• Investitionskostenzuschuss 
Gebäudenetze
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Start technische Antragsstellung mit automatisiertem Verfahren

Neue Förderkonditionen sind seit 01.01.2024 gültig und können durch Übergangsregelung direkt genutzt werden: Förder-
unschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn, dann nachträgliche Antragstellung befristet bis 30. November 2024 möglich.

gestaffelte Termine 
für weitere 
Antragsgruppen

Vorregistrierung 
Heizungstausch 
(KfW)

Start und Übergang

Effizienz-
Einzelmaßnahmen 
(BAFA)1

. J
an

 2
4

1
5.

 F
e

b
 2

4

2
7.

 F
e

b
 2

4 Antragsstellung 
Heizungstausch (KFW) 
für selbstnutzende 
Eigentümer
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Vielen Dank
Ausführliche Informationen und FAQ zu den Förderrichtlinien online unter: 
www.energiewechsel.de/BEG
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